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Satzung

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am 16.12.2021 gem. § 2 i.V.m. 

§ 13a BauGB beschlossen, diesen  Bebauungsplan aufzustellen. 

Dieser Beschluss ist am ................................ ortsüblich bekannt gemacht 

worden.

Lüdinghausen, den ................................ 

................................ ................................

A. Mertens Schriftführer

(Bürgermeister)

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am ................................ gem. § 3 

Abs. 2 BauGB beschlossen, diesen Bebauungsplan

- Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.

Lüdinghausen, den ................................

................................ ................................

A. Mertens Schriftführer

(Bürgermeister)

 

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. 

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................................ bis 

................................ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich 

ausgelegen.

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ................................

Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde gleichzeitig mit der 

Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Lüdinghausen, den ................................

................................

A. Mertens

(Bürgermeister)

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am ................................ gem. § 10 

BauGB diesen Bebauungsplan mit Begründung als Satzung beschlossen. 

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Lüdinghausen, den ................................

................................ ................................

A. Mertens Schriftführer

(Bürgermeister)

Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes 

am ................................  ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungplan in Kraft getreten.

Lüdinghausen, den ................................

................................

A. Mertens

(Bürgermeister)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Maximale Baukörperhöhe bezogen auf Meter über NHN
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

H max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer außerhalb des Plangebietes 

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Bestandhöhen in Meter ü. NHN (Geoportal NRW)

Flurgrenze

FlurnummerFlur 10

1

51,12

Mischgebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 MI

Grundflächenzahl0,6

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Gebäude mit Hausnummer innerhalb des Plangebietes 1

Gemarkungsgrenze

Gemarkung: Lüdinghausen-Stadt
Flur: 010
Quellenvermerk: Land NRW / Kreis Coesfeld (Jan. 2022)

Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

    
1.1 Mischgebiet

1.1.1 Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes sind die sonst allgemein zulässigen 
Einzelhandelsbetriebe (§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO) sowie Gartenbaubetriebe (§ 6 (2) Nr. 6 BauNVO), 
Tankstellen (§ 6 (2) Nr. 7 BauNVO) und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den 
Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. (§ 6 (2) Nr. 8 
BauNVO) unzulässig.

1.1.2 Die gem. § 6 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten im 
Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebiets) sind 
innerhalb des festgesetzten Mischgebietes unzulässig.

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen

2.1.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhen sind in den jeweiligen Teilen des Plangebietes in Meter ü. 
NHN festgesetzt. 

2.1.2 Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete 
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann um bis zu 3 m 
zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen.

3 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN
(gem. § 9 (1) Nr. 3 und 6 BauGB)

3.1 Innerhalb des Mischgebiets sind je Wohngebäude maximal sechs Wohneinheiten zulässig.

HINWEISE
1 DENKMALSCHUTZ

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist der  Stadt Lüdinghausen und dem 
LWL – Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 und 17 DSCHG 
NRW). Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. Der LWL-Archäologie 
für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen Grundstücke zu gestatten, 
um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen durchführen zu können 
(§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen 
freizuhalten.

2 KAMPFMITTEL
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe ist durch die örtliche Ordnungsbehörde oder 
Polizei unverzüglich zu verständigen. 

3 ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG sind Gehölzentnahmen nicht 
während der Brut- und Aufzuchtzeit, d.h. nicht zwischen dem 01.03. – 30.09. (vgl. § 39 
BNatSchG) vorzunehmen.

4 EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird 
–DIN-Normen sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der 
auslegenden Stelle innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.    

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) vom 
21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt 
geänderten Fassung. 


